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kompakt
Liebe Leserin, liebe Leser,

Grundsteuer

zum Jahresbeginn auch von dieser Stelle Ihnen die besten 
Wünsche für das neue Jahr. „Was wird es bringen?“, diese 
Frage stellt sich regelmäßig am Jahresanfang. Diese Frage 
stellt sich auch, wenn eine neue Legislaturperiode beginnt 
und ein neuer Finanzminister ins Amt kommt. Zugegebe-
nermaßen ist die Legislaturperiode schon etwas älter als das 
Jahr 2019, aber es hat gefühlt bis jetzt gedauert, dass nach 
einer Zeit der Findung und einer sich anschließenden inten-
siven Beschäftigung der Regierungsparteien mit sich selbst 
Tätigkeitsschwerpunkte des Finanzministeriums erkennbar 
werden. Mittlerweile ist klar, dass Herr Scholz ähnlich wie 
sein Vorgänger keine größere Reform der Besteuerung 
anstrebt. „Warum auch?“ sagt man sich vermutlich im 
Finanzministerium, die Wirtschaft läuft (noch) und die 
Steuereinnahmen sprudeln. Änderungen gibt es somit nur 
auf Druck durch die Rechtsprechung (Grundsteuer) oder 
bei Missständen in der Gesellschaft wie z.B. dem fehlenden 
bezahlbaren Mietwohnraum in Ballungsgebieten. Hier soll 
nun eine Sonderabschreibung von bis zu 5% jährlich, be-
grenzt auf vier Jahre, eingeführt werden. Voraussetzung ist 
die Schaffung neuen Wohnraumes aufgrund eines zwischen 
dem 31.08.2018 und 01.01.2022 gestellten Bauantrages. 
Dabei dürfen die Anschaffungs- und Herstellungskosten 
3.000 €/qm nicht übersteigen, und die Wohnung muss in 
den folgenden neun Jahren der entgeltlichen Überlassung 
von Wohnraum dienen. Kurios: Die Bemessungsgrundlage 
für die Sonderabschreibung wird auf max. 2.000 €/qm 
Wohnfläche begrenzt. Die 3.000 €-Grenze ist nachvoll-
ziehbar, schließlich soll ja bezahlbarer Wohnraum gefördert 
werden und keine Luxuswohnungen. Das Einziehen einer 
zweiten Grenze hingegen ist nicht verständlich. Soll nun 
gefördert werden? Oder fürchtet man mehr die Steueraus-
fälle und kommt daher nur zu einem halbherzigen Kompro-
miss? Das Gesetz hat den Bundestag bereits passiert, die 
Zustimmung des Bundesrats steht aber noch aus. Es bleibt 
spannend, ob und mit welchen Änderungen das Gesetz 
kommen wird und inwiefern mit dieser Regelung der Miet-
wohnneubau nennenswert angeregt werden kann. Etwas 
mehr Mut hätte man sich an dieser Stelle schon gewünscht. 

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Termine Februar 2019*

Sozialversicherung5 26. 2. 2019    entfällt   entfällt

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Grundsteuer 15. 2. 2019 18. 2. 2019 12. 2.  2019
Gewerbesteuer 15. 2. 2019       18. 2. 2019   12. 2. 2019

Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung 11. 2. 2019  14. 2. 2019   8. 2. 2019

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11. 2. 2019 14. 2. 2019 8. 2. 2019

Steuerart Fälligkeit      Ende der Schonfrist bei Zahlung 
                         durch Überweisung1   Scheck2

Lohnsteuer
Kirchensteuer 11. 2. 2019 14. 2. 2019   8. 2. 2019
Solidaritätszuschlag3

Kapitalertragsteuer
Solidaritätszuschlag

Die Zahlung einer Krankenkasse an den Versicherten ist nur dann 
als Beitragsrückerstattung anzusehen, wenn sie in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Krankenversicherungsschutz steht. Leis-
tet die Krankenkasse dagegen Gutschriften für gesundheitsför-
dernde Maßnahmen, fehlt es an einem solchen Zusammenhang.
Eine Krankenkasse hatte ihrem Versicherten verschiedene Boni 
für gesundheitsbewusstes Verhalten zugesagt. Voraussetzung 
war, dass der Versicherte sich bestimmten Vorsorgemaßnahmen 
unterzogen hatte oder Aktivitäten und Maßnahmen im sport-
lichen Bereich nachweisen konnte. Das Finanzamt vertrat die 
Auffassung, dass Programme, die lediglich die Durchführung 
bestimmter Gesundheitsmaßnahmen oder ein bestimmtes Han-
deln des Versicherten als Voraussetzung für eine Bonusleistung 
vorsehen, nicht begünstigt seien, selbst wenn diese Maßnahmen 
mit Aufwand beim Versicherten verbunden sind.
Dem widersprach das Sächsische Finanzgericht. Eine Kürzung 
der als Sonderausgaben angesetzten Krankenkassenbeiträge um 
den Bonus komme nicht in Betracht, da keine die wirtschaftliche 
Belastung des Versicherten mindernde Beitragsrückerstattung 
vorliege.   Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Bonus von der Krankenkasse
Kürzung der Sonderausgaben?

*Erklärungen siehe Seite 4

Gesundheitskarte
Gesundheitskarte
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Unternehmer sind unter bestimmten Voraussetzungen ver-
pflichtet, während des laufenden Jahres Vorauszahlungen auf 
die Umsatzsteuer zu leisten. Voranmeldungszeitraum für die 
Umsatzsteuer ist grundsätzlich
n  das Kalendervierteljahr oder
n  der Kalendermonat, wenn die Steuer des Jahrs 2018 mehr 

als 7.500 € betragen hat.
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000  € betragen, 
kann das Finanzamt den Unternehmer von der Verpflichtung 
zur Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von 
Vorauszahlungen befreien.
Wenn sich im Jahr 2018 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 
7.500 € ergeben hat, kann durch Abgabe der Voranmeldung 
Januar 2019 bis zum 11.02.2019 statt des Kalendervierteljahrs 
der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden.
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monat-
lich abgeben, können Fristverlängerung für 2019 in Anspruch 
nehmen, wenn sie bis zum 11.02.2019 einen Antrag beim 
Finanzamt stellen.
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervor-
auszahlung in Höhe eines Elftels der Summe der Vorauszahlungen 
für 2018 angemeldet und bis zum 11.02.2019 geleistet wird. 
Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 10.02.2020 fällige 
Vorauszahlung für Dezember 2019 angerechnet.
Dies hat zur Folge, dass die Voranmeldungen und Vorauszahlun-
gen jeweils einen Monat später fällig sind. D. h. die Anmeldungen 
ab Voranmeldungszeitraum Januar 2019 müssen grundsätzlich 
erst bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Mo-
nats abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag.
Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter An-
trag so lange gilt, bis der Unternehmer den Antrag zurücknimmt 
oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft.
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrich-
ten. Auch für sie gilt die für ein Kalenderjahr genehmigte Frist-
verlängerung für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich 
die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist 
in diesen Fällen bis zum 10.04.2019 zu stellen. Für Unternehmer, 
die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, 
ist im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr 
grundsätzlich der Kalendermonat Voranmeldungszeitraum.

Dauerfristverlängerung
Bis zum 11.02.2019 beantragen

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Wird der Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermittelt, 
sind Betriebsausgaben in dem Kalenderjahr abzusetzen, in dem 
sie geleistet worden sind. Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben 
(z. B. Umsatzsteuervorauszahlungen), die beim Steuerpflichtigen 
kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendigung des Ka-
lenderjahrs angefallen sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören, 
gelten als in diesem Kalenderjahr abgeflossen.
Ein Unternehmer leistete die Umsatzsteuervorauszahlung für 
Dezember 2014 durch Banküberweisung am 8. Januar 2015 
(Donnerstag). Das Finanzamt versagte den Betriebsausgaben-

abzug in 2014, weil die Zahlung nicht innerhalb des Zehn Tages 
Zeitraums fällig gewesen sei. Der Fälligkeitstag für die Umsatz-
steuervorauszahlung Dezember 2014 (Sonnabend, der 10. Januar 
2015) hatte sich auf Montag, den 12. Januar 2015, verschoben, 
weil eine Frist nicht an einem Sonnabend ablaufen kann.
Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Bei der Ermittlung der 
(ggf. erforderlichen) Fälligkeit ist allein auf die gesetzliche Frist 
abzustellen, nicht hingegen auf eine mögliche Verlängerung 
der Frist. Die Vorschriften zum Fristablauf an einem Sonnabend, 
Sonntag oder gesetzlichen Feiertag finden insoweit keine An-
wendung. Die innerhalb „kurzer Zeit“ nach Beendigung des 
Kalenderjahrs 2014 am 8. Januar 2015 entrichtete Zahlung gilt 
als im Jahr 2014 abgeflossen.

Umsatzsteuervorauszahlung
Zeitpunkt des Abflusses

Einkommensteuer

Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Kranken-
versicherung oder in einer privaten Krankenversicherung 
(PKV) versichert sind, haben Anspruch auf einen Zuschuss 
des Arbeitgebers. Der Zuschuss ist regelmäßig in Höhe der 
Hälfte des Gesamtbeitrags zu zahlen. Er ist für einen in einer 
privaten Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer 
abhängig vom durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz 
der Krankenkassen, der wie bisher 14,6 % beträgt. Daraus 
errechnet sich für 2019 ein monatlicher Zuschuss  ohne Zu-
satzbeitrag  von maximal 331,24 € (14,6 % von 4.537,50 € 
Beitragsbemessungsgrenze  =  662,48  €; davon die Hälf-
te = 331,24 €).
Sind die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss entsprechend der 
obigen Berechnung zu ermitteln. Grundsätzlich darf aber 
nur die Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer gezahlten 
Beitrags als Zuschuss gewährt werden.
Hinweis: Ab dem 1. Januar 2019 werden auch die bisher 
vom Arbeitnehmer allein zu tragenden krankenkassenindi-
viduellen Zusatzbeiträge paritätisch, d. h. in gleichem Maße 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, getragen.
Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur Pflegeversi-
cherung in der PKV beträgt monatlich 69,20 €, in Sachsen 
allerdings nur 46,51 €.
Obacht: Ab dem 1. Januar 2019 werden freiwillig ver-
sicherte Selbstständige bei den Mindestbeiträgen den 
übrigen freiwillig Versicherten gleichgestellt (einheitliche 
Mindestbemessungsgrundlage  2019: 1.038,33  €). Der 
Mindestbeitrag für die Krankenversicherung beträgt damit 
rd. 160 € im Monat.

➔  Personalwirtschaft …………………………………………
Privat Krankenversicherte
Beitragszuschuss 2019
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Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass aus Rohholz gewon-
nene Holzhackschnitzel nicht als Brennholz in „ähnlicher Form“ 
anzusehen sind. Dies gilt auch dann, wenn die Holzhackschnitzel 
als Brennstoff verwendet werden. Damit unterliegt die Lieferung 
von Holzhackschnitzeln nicht dem ermäßigten Umsatzsteuersatz, 
sondern dem Regelsteuersatz (19 %).

Die Entscheidung gilt für alle Holzhackschnitzel, gleich aus wel-
chem Holz sie gewonnen wurden.

Für die Berücksichtigung nachträglicher Schuldzinsen bei den Ein-
künften aus Vermietung und Verpachtung kommt es darauf an, 
was mit dem Erlös aus der Veräußerung des mit einem Darlehn 
fremdfinanzierten Objekts geschieht. Wenn und soweit das Dar-
lehn nicht durch den Veräußerungserlös getilgt werden konnte, 
sind die Zinsen auch nach der Veräußerung noch nachträgliche 
Werbungskosten.
In einem vom Finanzgericht Düsseldorf entschiedenen Fall war 
ein Vermietungsobjekt veräußert und der gesamte Kaufpreis ver-
zinslich gestundet worden und in monatlichen Raten zu zahlen. 

Ein Ehepaar erstattete den Großeltern Kosten für Fahrten, 
um die Kinder zu sich zu holen und wieder nach Hause 
zurück zu bringen. Die Betreuung der Kinder erfolgte 
unentgeltlich. Das Finanzamt verwehrte den Abzug der 
Fahrtkostenerstattungen.

Das Finanzgericht Nürnberg folgte dieser Beurteilung. Bei 
Dienstleistungen durch Angehörige müssen die allgemei-
nen Anforderungen an die Anerkennung von Verträgen 
zwischen nahen Angehörigen erfüllt sein. Erforderlich ist, 
dass den Leistungen eine klare und eindeutige Vereinba-
rung zugrunde liegt, die zivilrechtlich wirksam zustande 
gekommen ist, inhaltlich dem zwischen fremden Dritten 
entspricht und tatsächlich so durchgeführt wird.

Im entschiedenen Fall fehlte es an einer fremdüblichen 
Vereinbarung, sodass das Gericht von bloßer familiärer 
Hilfeleistung oder Gefälligkeit ausging. U. a. erfolgte die 
Erstattung erst fünf Jahre nach der Entstehung der Auf-
wendungen. Zudem war lediglich vereinbart, dass sich 
die Großeltern um den Nachwuchs kümmerten, indem 
sie ihn ab und an zu sich holten. Daraus ergab sich für 
die Eltern aber kein Anspruch auf irgendeine Art von 
Betreuung. Vielmehr fehlte es an grundsätzlichen Regeln 
zu Art, Dauer und Häufigkeit der Betreuung.

Das Gericht ließ den nachträglichen Schuldzinsenabzug nicht 
zu. Es entschied, dass durch die getroffene Vereinbarung der ur-
sprüngliche Veranlassungszusammenhang zu den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung gelöst wurde. Bei der verzinslichen 
Kaufpreisforderung handelt es sich um eine neue Einkunftsquelle, 
nämlich um Einkünfte aus Kapitalvermögen.
Hinweis: Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen wirken sich 
die Zinsen wegen des Abzugsverbots ebenfalls nicht aus.

Auch ohne Gesellschaftsvertrag kann in der Land- und Forst-
wirtschaft von einer Mitunternehmerschaft ausgegangen 
werden, wenn Eheleute jeweils eigene Ländereien gemeinsam 
bewirtschaften. Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn weder ein 
wechselseitiger Leistungsaustausch noch eine familiäre Mitarbeit 
vorliegt, sondern die Eheleute den gesamten Betrieb gemeinsam 
bearbeiten. In einem solchen Fall wird aus dem Verhalten der 
Beteiligten geschlossen, dass ein Gesellschaftsverhältnis zustande 
gekommen ist. Eine Mitunternehmerschaft ist dagegen nicht 
anzunehmen, wenn der Anteil des selbst bewirtschafteten land- 
und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes, den jeder Ehegatte zur 
Verfügung gestellt hat, weniger als 10 % der insgesamt land- und 
forstwirtschaftlich genutzten Flächen beträgt. Es reicht auch nicht 
aus, dass einer der Ehegatten die in seinem Eigentum stehenden 
Flächen dem anderen Ehegatten zur Bewirtschaftung überlässt 
und selbst nur Arbeitsleistung und Kapital einbringt.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

➔  Umsatzsteuer…………………………………………………

Unternehmer und Selbstständige müssen die private Nutzung 
eines betrieblichen Kraftfahrzeugs versteuern. Die private Nut-
zung kann pauschal nach der sog.  1%-Methode oder durch 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch ermittelt werden. Für den Weg 
zur Arbeit sollen sie ferner nicht mehr Beträge steuerlich abziehen 
können als Arbeitnehmer im Rahmen der Entfernungspauschale 
geltend machen können. Daher wird der Betriebsausgabenabzug 
der Gewinnermittler beschränkt.
Sofern die 1%-Methode gewählt wurde, ist für jeden Kalen-
dermonat der gesetzliche Faktor von 0,03  % mit dem Fahr-
zeuglistenpreis im Zeitpunkt der Erstzulassung und den Ent-
fernungskilometern zu multiplizieren. Davon ist der Betrag der 
Entfernungspauschale abzuziehen. Ein sich ergebender positiver 
Unterschiedsbetrag erhöht den steuerlichen Gewinn.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass diese Berechnungs-
formel unabhängig von der Anzahl der getätigten Fahrten gilt. Es 
handelt sich hier um eine grundsätzlich zwingende, grob typisieren-
de und pauschalierende Bewertungsregelung. Auf die tatsächliche 
Anzahl der Fahrten kommt es bei Gewinnermittlern nicht an.

➔  Einkommensteuer……………………………………

Kinderbetreuung durch 
Großeltern
Kosten abzugsfähig?

Holzhackschnitzel
Welcher Steuersatz gilt?

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Vermietung und Verpachtung
Schuldzinsen nachträglich abziehen?

Landwirtsehegatten
Mitunternehmerschaft auch ohne Vertrag?

➔  Einkommensteuer……………………………………………

Betrieblicher PKW
Fahrten zur Arbeitsstätte

XXP 31



Legende zu den Terminen (Seite 1)

Karin Neugebauer – c/o DBB DATA StBG 
Carsten Jäger – c/o DBB DATA StBG
Hessenring 99 B – 61348 Bad Homburg
Internet: www.data-verbund.de

IMPRESSUM

DBB
DATA

Bilder: DBB DATA / Fotolia / Wittwer & Partner

Witz des Tages

kompakt  n  Ausgabe Januar 2019  n  Seite 4

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdes-
sen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-

längerung für den vorletzten Monat, bei Viertel-
jahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversiche-
rungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen 
worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 

Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 22.02.2019, 
0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt werden. 

 Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feier-
tagen fällt.

Sachbezugswert 
freie Unterkunft

Monat
€

Für den m2 
€

Kalendertag
€

m2 bei einfacher 
Ausstattung €

Alte und Neue 
Bundesländer

231,00 7,70 4,05 3,31

Personalwirtschaft – Neue Werte für 2019

Freie Unterkunft oder freie Wohnung 
als Sachbezug ab 1. Januar 2019
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der 
Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge 
zu berücksichtigen.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen
n  freier Wohnung:
 n  Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung 

 unentgeltlich zur Verfügung, ist der ortsübliche Miet- 
 preis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der End- 
 preis am Abgabeort anzusetzen.

 n  Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von 
 Räumen zu verstehen, in denen ein selbstständiger Haus- 
 halt geführt werden kann.

n  freier Unterkunft:
 n  Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind,   

 handelt es sich um eine Unterkunft.
  Ab dem 1. Januar 2019 gelten für eine mit nur einem   

 Beschäftigten belegte Unterkunft folgende Sachbezugs- 
 werte:

n  Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. 
Der Wert der Unterkunft kann mit dem ortsüblichen Mietpreis 
bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach Lage des 
Einzelfalls unbillig wäre.

n  Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers auf-
genommen oder erfolgt die Unterbringung in einer Gemein-
schaftsunterkunft, vermindert sich der Wert von 231,00 € um 
15 % auf 196,35 €.

n  Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs und 
für Auszubildende beträgt der Sachbezugswert 196,35 € im 
Monat (6,55 € kalendertäglich).

n  Bei der Belegung einer Unterkunft mit mehreren Beschäftigten 
vermindert sich der Wert der Unterkunft um bis zu 60 %.

Gespräch unter Reihenhausbesitzern: „Wie viele Rollen 
Tapete haben Sie denn damals gekauft, um Ihre Diele zu 
tapezieren?" – „Zehn Rollen!" Nach ein paar Tagen treffen
sie sich wieder: „Ich habe von den zehn Rollen aber noch sechs übrig 
behalten!" Der andere nickt: „Ich damals auch."

Freie Verpflegung als Sachbezug 
ab 1. Januar 2019
Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form 
von Verpflegung, richtet sich der Wert nach der Sachbezugs-
verordnung. Die sich daraus ergebenden Werte werden in die 
Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge 
einbezogen.
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mit-
tagessen und Abendessen. Stellt der Arbeitgeber nicht alle 
Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert nur 
für die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Aus-
zubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für Familienangehörige 
sind geringere Werte anzusetzen.
Ab dem 1. Januar 2019 gelten folgende Werte:

Werte für freie Verpflegung 

alle Mahlzeiten

Werte für teilweise Gewährung freier
 Verpflegung

Monat
€

Kalendertag
€

251,00 8,37

Frühstück  

Mittag- und Abendessen je 

1,7753,00

99,00 3,30

Bei der Gewährung unentgeltlicher oder verbilligter Mahlzeiten 
im Betrieb sind für sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen:
n 1,77 € für das Frühstück
n 3,30 € für Mittag-/Abendessen.


